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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Wie der im April 2022 veröffentlichte Ergebnisbericht zeigte, wurde das Bundesgesetz
über die Plattform für die elektronische Kommunikation in der Justiz (BEKJ) in der
Vernehmlassung grossmehrheitlich begrüsst. Das neue Gesetz sieht die Schaffung
einer sicheren, zentralen, elektronischen Plattform vor, auf der alle an einem
Justizverfahren beteiligten Parteien Daten mit den Gerichten, den Staatsanwaltschaften
und den Justizvollzugsbehörden austauschen können. Dieser elektronische
Rechtsverkehr soll nach Ansinnen des Bundesrates für professionelle Anwenderinnen
und Anwender – in erster Linie Gerichte, Behörden und die Anwaltschaft –
obligatorisch werden, während Privatpersonen die Wahl zwischen der elektronischen
Plattform und dem herkömmlichen Postweg haben sollen.
25 Kantone, vier Parteien (Mitte, FDP, GLP und SP) sowie 49 weitere
Vernehmlassungsteilnehmende äusserten sich grundsätzlich positiv zum Vorentwurf,
während von den insgesamt 108 eingegangenen Stellungnahmen nur acht ablehnend
ausfielen. Die übrigen Teilnehmenden sprachen sich weder explizit für noch gegen die
Vorlage aus, was im Bericht in den meisten Fällen als «implizit[e] Zustimmung mit
Änderungsvorschlägen» gewertet wurde. Grundsätzlich gegen die erzwungene
Umstellung auf ein elektronisches System stellte sich die SVP: Das bisherige System
habe sich bewährt, es bestehe kein Grund, dieses zu ändern. Skeptisch äusserten sich
auch der Kanton Schwyz, die Piratenpartei und die Alternative Linke Bern, das
Kantonsgericht Schwyz, die Digitale Gesellschaft, die pEp Foundation und PrivaSphere.
Sie opponierten nicht gegen den elektronischen Rechtsverkehr an sich, hielten das
Projekt aber für unausgereift, risikobehaftet und überkomplex.
Der Bundesrat nahm Ende Juni 2022 Kenntnis von den Vernehmlassungsergebnissen
und zeigte sich gewillt, einige inhaltliche Kritikpunkte bei der Erarbeitung des Entwurfs
zu berücksichtigen. So wollte er den Kantonen, die sich nicht an der zentralen Plattform
beteiligen wollen, die Möglichkeit zugestehen, eine eigene Plattform aufzubauen. Damit
die allenfalls verschiedenen Plattformen interoperabel sind, sollen im Gesetz
technische Minimalstandards festgelegt werden. Ausserdem werde der Entwurf den
Kantonen und der Anwaltschaft Übergangsfristen gewähren, um die neue
Kommunikationsform einzurichten. Darüber hinaus soll die Verpflichtung zur digitalen
Kommunikation nicht für das Schlichtungsverfahren im Zivilprozess gelten, da die
Parteien dort teilweise ohne Anwalt oder Anwältin aufträten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.06.2022
KARIN FRICK

Datenschutz und Statistik

Die Vernehmlassung zum E-ID-Gesetz zeigte, dass das Vorhaben, klare Regeln für
einen staatlich anerkannten, überprüfbaren und eindeutigen digitalen
Identitätsnachweis festzulegen, grundsätzlich begrüsst wird. Einzig die SVP lehnte das
Vorhaben des Bundesrates ab. Wenn die E-ID nicht – wie von der SVP gewünscht – vom
Staat herausgegeben werde, solle der Bund auch von jeglicher Verantwortung in Bezug
auf die E-ID absehen und es allein dem Markt überlassen, welches System zur digitalen
Identifizierung sich durchsetzen werde. Die Rolle des Staates war denn auch bei den
anderen Vernehmlassungsteilnehmern der umstrittenste Punkt des Vorentwurfs. Der
Bundesrat hatte vorgesehen, dass der Staat lediglich die Kernaufgaben bei der
Ausstellung der digitalen Identität – also die amtliche Prüfung und Bestätigung der
Existenz einer Person und ihrer Identitätsmerkmale – übernimmt, nicht jedoch die
Entwicklung und Ausstellung der konkreten technologischen Träger der digitalen
Identität. Diese Aufgaben sollen nicht-staatliche Anbieter übernehmen, die ihrerseits
jedoch einem staatlichen Anerkennungsverfahren und regelmässigen Kontrollen
unterliegen. Die vorgeschlagene Aufgabenteilung zwischen Staat und Markt war in vielen
Stellungnahmen Gegenstand von Kritik. So sahen die BDP, die CVP, die Grünen und die
Piratenpartei sowie sieben Kantone die Herausgabe der E-ID grundsätzlich als
Staatsaufgabe, welche nicht – oder zumindest nicht im geplanten Ausmass – an Private
übertragen werden sollte. Während die SP für einen Kompromissvorschlag zwischen
einer vollständigen Auslagerung an die Wirtschaft und einer rein staatlichen Lösung
plädierte, unterstützten die FDP und die GLP sowie 21 Kantone das Konzept des
Bundesrates. Unter Berücksichtigung der Vernehmlassungsantworten wird das EJPD bis
im Sommer 2018 eine Botschaft für das E-ID-Gesetz ausarbeiten. Der Bundesrat hat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.11.2017
KARIN FRICK
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bereits angekündigt, an der im Vorentwurf enthaltenen Kooperation von staatlichen
und nicht-staatlichen Akteuren festzuhalten. Seiner Ansicht nach könnten so einerseits
die besten Voraussetzungen für eine praxistaugliche und konsumentenfreundliche
Anwendung geschaffen und andererseits die nötige Flexibilität für technologische
Veränderungen erreicht werden. 2

In der Volksabstimmung vom 7. März 2021 wurde das Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) mit 64.4 Prozent Nein-Stimmen schweizweit
wuchtig abgelehnt. Kein Kanton stimmte dem Gesetz zu; den höchsten Ja-Anteil
erzielte es im Tessin mit 44.2 Prozent. Am deutlichsten fiel die «Ohrfeige», wie die
Presse das Resultat vielfach betitelte, im Kanton Basel-Stadt aus, wo sich nur 29.3
Prozent der Stimmberechtigten für die Vorlage aussprachen. Die Stimmbeteiligung lag
schweizweit bei 51.3 Prozent.
Das ausgesprochen klare Nein bedurfte in den Medien denn auch nicht langer
Interpretation: «Durchgefallen» lautete das Verdikt im St. Galler Tagblatt und im
«Corriere del Ticino»; die Stimmbevölkerung habe die E-ID «versenkt», urteilten die
Westschweizer Zeitungen «La Liberté», «L'Express» und «Le Nouvelliste». Wahlweise
als «Schlappe», «Klatsche», «Abfuhr», «Bruchlandung» oder «Debakel» wurde das
Resultat in verschiedenen Deutschschweizer Zeitungen bezeichnet. Im Hinblick auf die
vorgesehene Lösung mit privaten E-ID-Anbieterinnen und -Anbietern erkannte die NZZ
darin ein «Misstrauensvotum gegen die Banken, Versicherungen und bundeseigenen
Unternehmen», die sich im Konsortium SwissSign zusammengeschlossen und auf die
Herausgabe der E-ID vorbereitet hatten.
Einig waren sich das unterlegene Befürwortendenlager und die siegreiche Gegnerschaft
darin, dass sich das Votum nicht gegen die Idee einer E-ID an sich richtete – von der
Notwendigkeit einer solchen im digitalen Zeitalter zeigten sich alle überzeugt –,
sondern gegen die Ausgestaltung mit privaten Anbieterinnen und Anbietern. «Das
Misstrauen gegenüber einer nicht staatlichen Lösung reichte weit ins bürgerliche Lager,
obwohl die offiziellen Parteidevisen jeweils eindeutig schienen», resümierte die
Aargauer Zeitung. Der «Blick» fasste zusammen: «Alle wollen die E-ID – aber vom
Staat!»
So kündigte die Contra-Seite bereits am Abstimmungssonntag an, im Parlament
schnellstmöglich auf ein neues Projekt mit einer staatlichen E-ID hinarbeiten zu wollen.
SP, Grüne und GLP wollten in der Folgewoche zwei entsprechende Vorstösse
einreichen, liess die Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti in der NZZ verlauten. Die für
das gescheiterte Gesetz zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter wollte ihrerseits
dem Bundesrat ein Aussprachepapier vorlegen, um über das weitere Vorgehen zu
entscheiden, wie sie gegenüber den Medien bekanntgab. Es sei nun wichtig, dass die
Regierung und die Parteien die Unsicherheiten und Ängste der Bevölkerung ernst
nehmen würden. Unterdessen bedeute das Abstimmungsresultat aber nicht, dass eine
rein staatliche Lösung automatisch eine Mehrheit erzielen würde, gab sie zu Bedenken.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.29%
Ja: 984'574 (35.6%)
Nein: 1'778'196 (64.4%)

Parolen:
– Ja: EVP (2*), FDP, KVP, Mitte (Junge Mitte: 2*), SVP (2*; JSVP: 1*); KdK, SGV, SSV,
Economiesuisse, SAV, SGV, Baumeisterverband, Swissmem, SwissICT, SwissBanking, VöV
– Nein: EDU, GLP (6*; JGLP: 1*), GP (1*), PdA, Piratenpartei, SD, SP (1*); SGB,
Travail.Suisse, VPOD, Syndicom, Schweizerischer Seniorenrat, Schweizerischer Verband
für Seniorenfragen, Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfeorganisationen in der
Schweiz (VASOS)
– Stimmfreigabe: Pro Senectute
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2021
KARIN FRICK
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die
Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen
hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs
Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren
vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation
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Strassenverkehr

Eine Motion der Grünliberalen Fraktion verlangt, die gesetzlichen Hürden zur
Einführung von autonomen Fahrzeugen seien abzuschaffen, sobald entsprechende
Sicherheitsnachweise gegeben seien. Die vorzunehmende Änderung der
Strassenverkehrsgesetzgebung soll die Erlaubnis zum Loslassen des Lenkrades
enthalten, eine Regressmöglichkeit für Versicherungen aufnehmen, damit Hersteller für
Fehler autonomer Fahrzeuge haften, und den Fahrzeugen erlauben, die Umgebung
aufzunehmen und zu speichern. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion
und der Nationalrat folgte diesem Antrag im März 2018 diskussionslos. 5

MOTION
DATUM: 16.03.2018
NIKLAUS BIERI

Auch im Ständerat war die Motion der GLP-Fraktion zur Abschaffung gesetzlicher
Hürden bei der Einführung von autonomen Fahrzeugen nicht umstritten. Nachdem
Bundesrätin Leuthard dem Rat versichert hatte, sie sei «schon mittendrin in der
Ausarbeitung der Revision des Strassenverkehrsgesetzes», nahm die Ständekammer die
Motion im September 2018 stillschweigend an. 6

MOTION
DATUM: 27.09.2018
NIKLAUS BIERI

Ein Postulat der Grünliberalen Fraktion verlangte vom Bundesrat, die Auswirkungen von
Fahrassistenzsystemen auf die Verkehrssicherheit zu prüfen. Der Bund solle
wissenschaftlich erheben, welche Fahrassistenzsysteme in welcher Art zu mehr
Verkehrssicherheit führen könnten und welche Ressourcen und gesetzlichen
Anpassungen allenfalls notwendig seien, um die Verkehrssicherheit dank
Fahrassistenzsystemen optimal zu erhöhen. Im Plenum wurde keine Kritik vorgebracht,
Nationalrat Burkart (fdp, AG), der das Postulat bekämpft hatte, war nicht im Saal.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich bereit, ein entsprechendes Forschungsprojekt
aufzunehmen, und bat den Rat um Annahme des Postulats. Die geschlossene Ablehnung
durch die Fraktionen von SVP und FDP sowie einer grossen Mehrheit der CVP-Fraktion
führte jedoch zur Ablehnung des Postulats mit 119 zu 69 Stimmen (keine Enthaltungen). 7

POSTULAT
DATUM: 05.03.2019
NIKLAUS BIERI

Mit ihrem Postulat «Mobilität 4.0 für mehr Mobilität» wollte die Fraktion der
Grünliberalen Partei den Bundesrat beauftragen, in einem Bericht die Entwicklung der
sogenannten «Mobilität 4.0» mit den grossen Investitionen in die Strasseninfrastruktur
zu vergleichen. Unter Mobilität 4.0 versteht die Fraktion einerseits den systematischen
Einsatz von Informationstechnologien zur Optimierung der Nutzung von Infrastruktur,
andererseits aber auch die vernetzte Mobilität (Carsharing, Fahrgemeinschaften). Die
Fraktion führte aus, diese neuen Ansätze müssten geprüft werden, bevor langwierige
und teure Investitionen wie etwa der Dreispurausbau der Nationalstrasse zwischen
Genf und Lausanne in Angriff genommen würden. Der Bundesrat beantragte im Februar
2018 die Annahme des Postulats. Das Geschäft wurde im Nationalrat im März wie auch
im September 2018 bekämpft und verschoben. Im März 2019 debattierte schliesslich
der Nationalrat darüber. Während für die GLP-Fraktion Nationalrätin Chevalley (glp, VD)
das Anliegen empfahl, begründete der Genfer Nationalrat Nidegger (svp, GE), weshalb
das Postulat bislang bekämpft worden war. Er bezeichnete den Ausbau der
Nationalstrasse zwischen Genf und Lausanne als dringende Notwendigkeit, alles andere
sei einfach nicht seriös, sei Verzögerungstaktik und «Science-Fiction». Bundesrätin
Sommaruga hielt fest, dass es nicht darum gehe, entweder die Infrastruktur auszubauen
oder digitale Mittel einzusetzen. Vielmehr empfehle sich, beides zu tun. Sie sehe nicht,
was man gegen die Mittel der Mobilität 4.0 haben könne, sprach Sommaruga die
ablehnenden Ratsmitglieder an. Diese behielten in der Abstimmung aber deutlich die
Oberhand: Mit 115 zu 71 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) wurde das Postulat abgelehnt. 8

POSTULAT
DATUM: 05.03.2019
NIKLAUS BIERI
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Im Co-Präsidium der Operation Libero trat Sanija Ameti die Nachfolge von Laura
Zimmermann an. Dies beschloss der Vorstand im Oktober 2021, nachdem Zimmermann
nach fünfjähriger Amtszeit zurückgetreten war. Zweiter Co-Präsident blieb der seit Juni
2020 amtierende Stefan Manser-Egli.
Die 28-jährige Juristin Ameti hatte bereits im Frühling 2021 wegen ihrer prominenten
Rolle im Abstimmungskampf gegen das Gesetz über polizeiliche Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung (PMT) und davor in der Kampagne gegen das E-ID-Gesetz
einige öffentliche Bekanntheit erlangt. Aufgrund dieses Engagements war nach ihren
Angaben auch die Operation Libero auf Ameti aufmerksam geworden und hatte sie in
den Vorstand geholt. Ameti ist ausserdem auch Mitglied der Parteileitung der GLP des
Kantons Zürich. Die NZZ glaubte deshalb, mit Ameti werde sich die offiziell
parteiunabhängige Operation Libero weiter der GLP annähern, wie es bereits seit
einiger Zeit festzustellen sei.
In einem Interview mit der NZZ zu ihrem Amtsantritt kündigte Ameti an, dass die
Operation Libero ihre Position als ausserparlamentarische Bewegung, die nicht auf
Wahlen schielen muss, nutzen werde, um «den Parteien die unbeliebtesten, aber
strukturell wichtigsten Themen überhaupt auf[zu]zwingen: Europapolitik, Digitalisierung
und Cybersicherheit sowie die Forderung [nach] einem liberalen Bürgerrecht». Dies sei
nötig, weil namentlich die FDP ein «liberales Vakuum» in diesen Bereichen
hinterlasse. 9

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 10.10.2021
HANS-PETER SCHAUB
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